
 

Anwendung Aktivin® Desinfektionsmittel in der Schwangerschaft 

 

Bestätigung: 
 
Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass die unten aufgeführten - von der WERO GmbH & Co. KG 
in Verkehr gebrachten - Produkte keinerlei CMR-Stoffe (CMR steht für: Kanzerogenität, 
Mutagenität und Reproduktionstoxizität) enthalten. 
 
Bei bestimmungsmäßiger Anwendung und unter Beachtung der Herstellerangaben sowie 
dem Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung (z.B. das Tragen von Handschuhen) und 
den produktbezogenen Angaben des Sicherheitsdatenblattes dürfen die unten genannten 
Produkte von Schwangeren verwendet werden. 
 
 
Diese Informationen gelten für folgende Produkte: 
 
Aktivin® BaktoKill Fläche 
Aktivin® BaktoKill Hände 
Aktivin® PowerKill Hände 
Aktivin® PowerKill Fläche 
Aktivin® PuraBakt Fläche 
Aktivin® DHH 
Aktivin® CoolSocks 
 
 
Gesetzliche Grundlage zu CMR-Stoffen: 
 
§§ 4 Abs. 1 und 6 Abs. 3 MuSchG / § 5 Artikel 1 der MuSchRiV 
 
Der Arbeitgeber darf werdende und stillende Mütter nicht mit sehr giftigen, giftigen, 
gesundheitsschädlichen oder in sonstiger Weise den Menschen chronisch schädigenden 
Gefahrstoffen beschäftigen, wenn der Grenzwert überschritten wird. 
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